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Rechtssatz

Ein besonders rücksichtsloses Verhalten nach § 81 Abs 1 SPG liegt nicht schon dann vor, wenn ein Demonstrant bei

einer Wahlkampfveranstaltung in einer größeren Menge bis etwa 20 m vor die Bühne vordringt (wo sein Versuch, die

Bühne zu erreichen und ein Transparent zu entrollen, von den Sicherheitskräften vereitelt wird). So hätte eine

besondere Rücksichtslosigkeit durch die konkrete Schilderung des Verhaltens des Demonstranten nachvollziehbar

umschrieben werden müssen (zB wie gewaltsam unternahm er das Vordringen bis zur Amtshandlung der dagegen

einschreitenden Beamten).

Schlagworte

besondere Rücksichtslosigkeit Konkretisierung Demonstrant vordringen

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/spg/paragraf/81
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 2002/11/14 30.2-28/2002
	JUSLINE Entscheidung


